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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung am Tag der Arbeit 

Die Büros der Gemeindeverwaltung bleiben am 1. Mai 2024 am Nachmittag geschlossen. Bei To-

desfällen gibt die Telefonnummer 056 296 22 22 Auskunft. 

 

 

Sammelaktion für Sonderabfälle aus Haushaltungen 

Am Samstag, 4. Mai 2024, wird das Sammelmobil im Rahmen der Aktion „Stopp den Giftzwerg“ von 

9.00 bis 11.30 Uhr auf dem Gelände des Technischen Zentrums, Nussbaumen, bereitstehen. Die Ein-

wohnerinnen und Einwohner von Ober- und Untersiggenthal können dort chemische Abfälle (bis 

max. 40 kg) kostenlos entsorgen.  

 

Sonderabfälle können auch bei den Verkaufsstellen oder Apotheken (bis 5 kg) gratis zurückgege-

ben werden. 

 

 

Feuerwehr Obersiggenthal, Fahrerübungen 
Am Samstag, 27. April 2024 und Samstag, 4. Mai 2024 führt die Feuerwehr Obersiggenthal die jähr-

lich vorgegebenen Fahrerübungen im Dorf durch. Die Ziele dieser Übungen sind, das Fahrtraining, 

das Verhalten im Strassenverkehr bei Einsätzen, sowie die Erweiterung der Ortskenntnisse. Die Übun-

gen finden auf dem ganzen Gemeindegebiet statt. Die Feuerwehr Obersiggenthal dankt für Ihr 

Verständnis. 

 

 

Obligatorische Sicherheitsveranstaltung Bevölkerungsschutz 

Vororientierung über die Teilnahmepflicht an alle in der Gemeinde Obersiggenthal wohnhaften 

Schweizerinnen sowie Ausländerinnen und Ausländer (Status C), welche dieses Jahr 23 Jahre alt wer-

den  

Der aargauische Gesetzgeber hat seit dem 1. Januar 2024 geregelt, dass nicht militärdienstpflichtige 

Einwohnerinnen und Einwohner (Frauen sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer), die 

im laufenden Jahr ihr 23. Altersjahr vollenden, neu obligatorisch an einer Sicherheitsveranstaltung 

Bevölkerungsschutz in ihrer Region teilnehmen müssen (§ 18a Abs. 2 des Gesetzes über den Bevölke-

rungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau [BZG-AG]). Die Teilnahme an der obligatorischen 

Sicherheitsveranstaltung gilt als Amtstermin (§ 8c Abs. 1 der Verordnung über den Bevölkerungsschutz 

und den Zivilschutz im Kanton Aargau).  

 

Schweizerinnen sowie niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer (Status C) mit dem Jahrgang 

2001 sind im Jahr 2024 verpflichtet, an der Veranstaltung in der eigenen Region teilzunehmen.  

Diese Information dient als Vororientierung.  

 

Pflichtige Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Laufe des Jahres von den regionalen Stellen 

aufgeboten. Dem Aufgebot ist Folge zu leisten. Eine Nichtbefolgung des Aufgebots kann, sofern 

keine rechtlich geregelten Ausnahmegründe vorliegen, sanktioniert werden. Weitere Auskünfte fin-

den Sie unter www.ag.ch/sicherheitsveranstaltung. 

 

 

Baubewilligung Kantonale Notunterkunft für Asylsuchende 

Die kantonale Baubewilligung für die Einrichtung der kantonalen Notunterkunft für Asylsuchende 

ging am 17. April 2024 bei der Gemeindeverwaltung ein. Gleichentags begann der Kanton mit den 

entsprechenden Bauarbeiten bzw. wurden die Aufenthaltscontainer aufgebaut.  

 

 

  



Publikation  2 

   
 

 

Besichtigung temporäre Notunterkunft für Asylsuchende beim Technischen Zentrum 

Der Gemeinderat und der Kantonale Sozialdienst (KSD) laden die Bevölkerung zur Besichtigung der 

kantonalen Notunterkunft ein: 

 

Mittwoch 1. Mai 2024, 17-19 Uhr  

Technisches Zentrum, Gässliackerstrasse 2, 5415 Nussbaumen 

  

Seit Januar 2023 befindet sich der Kanton Aargau im Asylwesen in einer Notlage. Die regulären Un-

terbringungsstrukturen sind seither überlastet. Der Kantonale Sozialdienst musste deshalb in verschie-

denen Gemeinden zusätzliche, temporäre Unterkünfte in Zivilschutzanlagen errichten, um die vom 

Bund zugewiesenen Geflüchteten unterzubringen. Basierend auf den Szenarien des Staatssekretari-

ats für Migration SEM rechnet der KSD für das laufende Jahr mit der Zuweisung von rund 3'000 wei-

teren Geflüchteten. Wegen des Mangels an geeignetem Wohnraum muss der KSD weiterhin auf 

die unterirdische Unterbringung in Notunterkünfte zurückgreifen. Die GSS Obersiggenthal mit 150 

Plätzen ist die sechste Notunterkunft, die in Betrieb geht.  

 

An der Besichtigung stehen Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats, des KSD sowie des Be-

treuerteams der Securitas AG für Auskünfte zur Verfügung.  
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